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	  Angela Huber 

§  Rechtsanwältin, spezialisiert auf das Arbeits- und 
Sozialrecht 

§  Mediatorin BM ® 

§  Certified Disability Management Professional CDMP ® 

 

§  Neun Jahre jur. Referentin in der größten Organisation 
für angewandte Forschung in Europa. Verantwortlich 
für die Projektierung, Umsetzung und Begleitung des 
Betrieblichen Eingliederungsmanagement; Einführung 
des Gesundheitsmanagement für Auszubildende  

§  Seit 2010 eigene Kanzlei mit den Schwerpunkten 
Betriebliches Eingliederungsmanagement, 
Konfliktmanagement, Arbeitsrecht und Sozialrecht 
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WAS IST DAS BETRIEBLICHE 
EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT?  
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	  Gesetzliche Verpflichtung seit 01.05.2004 

§ 84 Abs. 2 S. 1 SGB IX: 
 
Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger 
als sechs Wochen ununterbrochen oder 
wiederholt arbeitsunfähig, klärt der 
Arbeitgeber mit der zuständigen 
Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei 
schwerbehinderten Menschen außerdem mit 
der Schwerbehindertenvertretung, mit 
Zustimmung und Beteiligung der 
betroffenen Person die Möglichkeiten, wie 
die Arbeitsunfähigkeit möglichst 
überwunden werden und mit welchen 
Leistungen oder Hilfen erneuter 
Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der 
Arbeitsplatz erhalten werden kann 
(betriebliches Eingliederungsmanagement). 
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Ziele eines BEM 

•  Rehabilitation 
•  Prävention 
•  Integration 
•  Eingliedern statt kündigen 
 
•  Kostenreduktion 
•  Vermeidung von Produktivitätsverlust 
•  Leistungen zur Teilhabe nutzen 

•  Vorbereitung auf den demografischen Wandel 
•  Verhinderung von chronischen Erkrankungen 
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MÖGLICHER ABLAUF EINES 
BETRIEBLICHEN 
EINGLIEDERUNGSMANAGEMENTS  
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Arbeitsunfähigkeit des Mitarbeiters 
von 6 Wochen innerhalb der letzten 
12 Monate 

Kontaktaufnahme und Unterrichtung 
des Betroffenen über Sinn und Zweck 
sowie die Ziele des BEM und den 
Datenschutz 

Entscheidung über BEM  Mitarbeiter stimmt 
zu 

M
ita

rb
ei

te
r l
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nt

 
ab

 

Analysephase 

Planungsphase 

Durchführungsphase 

Bewertungsphase 

Abschluss 

Mitarbeiter lehnt ab 

Möglicher Ablauf 
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IHRE ROLLE IM BEM 
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Beteiligte Akteure an einem BEM Verfahren 

Beteiligte Akteure Aufgabe 

Arbeitgeber bzw. BEM-Koordinatoren BEM ist Aufgabe des Arbeitgebers, er ist 
zuständig für die Einleitung sowie 
Durchführung des BEM-Verfahrens. 

Mitarbeiter Wichtigste Person im BEM – ohne 
seine /ihre Zustimmung ist die 
Durchführung eines BEM nicht möglich. 

Betriebsrat Überwachung des Arbeitgebers bei der 
Einhaltung der Pflicht zum BEM. Wichtiger 
und häufig erster Ansprechpartner für die 
betroffene Person, Beratungsfunktion, 
Vertrauensperson,  

Führungskraft Wichtiger Ansprechpartner für die 
betroffene Person, mitzuständig insb. für 
organisatorische Maßnahmenumsetzung. 

Fallmanager  Unterstützung bei der Durchführung des 
BEM im konkreten Einzelfall 
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	  BEM ist die Vermittlung von internen und 

externen Experten 
•  Betriebsarzt 
•  Personalabteilung 
•  Sicherheitsfachkraft 
•  Externe:  

–  Disability-/Fallmanager 
–  Suchberatung 
–  Sicherheitsexperten 
–  psychologischer Beratungsdienst  
–  Haus- und Fachärzte 
–  Krankenkassen 
–  Deutsche Rentenversicherung 
–  Unfallversicherung 
–  Agentur für Arbeit 
–  Integrationsämter / 

Integrationsfachdienste 
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Mitbestimmungsrecht im BEM 

Es besteht (leider) keine gesetzliche Verpflichtung für 
eine Verfahrensregelung. 
Stellt der Arbeitgeber jedoch Verfahrensregeln auf, hat 
der Personal-/Betriebsrat mitzubestimmen, soweit darin 
Regeln zum Gesundheitsschutz, der Ordnung im Betrieb 
und dem Datenschutz enthalten sind.  
 
Gegenstände der Mitbestimmung  sind also:  
•  Information der Belegschaft über das BEM 
•  Modalitäten der Einholung der Zustimmung des 

BEM 
•  Rolle der beteiligten Akteure im BEM 
•  Organisation von Hilfen und Beratungen durch 

externe Stellen 
•  Daten- und Persönlichkeitsschutz 
•  Abschluss des BEM 11	  
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Psychische Gefährdungsbeurteilung und BEM 

•  Arbeitnehmer haben nach § 5 Abs. 1 
Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) iVm. § 618 
Abs. 1 BGB Anspruch auf eine Beurteilung 
der mit ihrer Beschäftigung verbundenen 
Gefährdung 
Grundsatzurteil des BAG (Az.: 9 AZR 1117/06, 12. 8. 
2008) 

•  Änderung des ArbSchG seit 25.10.2013: 
Klarstellung, dass sowohl eine physische als 
auch eine psychische 
Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen ist 
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Sinn & Nutzen des BEM... 

•  Gemeinsame Suche nach Lösungen – denn  
„das Gegenteil von GUT ist GUT GEMEINT!“ 

•  Stärkung der Eigenverantwortung des Mitarbeiters. Nie ÜBER den Mitarbeiter 
sprechen – immer nur MIT ihm/ihr 

•  Nicht nur der Einzelne, sondern auch das Team ist im BEM relevant. 
 
•  Hinweise in den BEM Gesprächen auf allgemeine Belastungen – Analyseinstument 

für das BGM und Gefährdungsanalysen 
 
•  Finanzielle und fachliche Unterstützung seitens der Sozialleistungsträger, ggf. Bonus  
 
•  Führungskräftesensibilisierung für den Umgang mit erkrankten Mitarbeitern  
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Haben Sie noch Fragen? 
 
Ich helfe Ihnen gerne ... 

Angela Huber 
Rechtsanwältin, Mediatorin BM ®, 
Disability Manager CDMP ® 
Clemensstraße 70 
80796 München 
 
Fon: 089.638525-45  
Fax: 089.638525-44 
post@angela-huber.de 
www.angela-huber.de 


